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LANDARB�IT7RKAMMERTAG 
1015 WIEN, MARCO D'AVIANOGASSE 1 

Pos t f ach 258, Tel e f o n 522331 

G,-Z,: 

Betr,: 

946 - Dr.M/K 

Entwurf eines Umweltfondsgesetzes 
Zl. IV-52.195/6-1/83 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Wien, am 1 5 9 1983 . . 

_._-_ .. -.. ���._- ._- --
t/'I:r::t GESSE.�-'�t-i\.!T\A/U::" I ,.. .. 

2.. 
! '. ,', ,�l 

/.i . . .. ___________________ • ______ ___ __ . -GEl19. __ � 

1 6 c' '-:,> ,.,., ,.rum: . ,:J '" . l . .  ) 

, . . . .  _.. \� �.L 
In der 

kammertag 25 
bezeichneten 

, Ver.' "'tl9BL:a_� __ -

Beilage übermittelt der östetreichische Landarbeiter
Abschriften seiner Stellungnahme betreffend den oben 
Gesetzentwurf zur freundliche� Information. 

Der Leftende Sekretär: 

� 
(Dr. Ge�ald Mez�iCZkY) 

25 Beilagen 
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ÖSTERREICHISCHER 

LANDARBEITERKAMMERTAG 
1015 WIEN, MARCO 0' AVIANOGASSE 1 

Pos t f ach 258, Tel e f on 52 23 31 

G.-Z.: 945 - Dr.M/K 

Betr.: Entwurf eines Umweltfondsgesetzes 

Zl. IV-520195/6-1/83 

An das 

Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz 

Stubenring 1 

1010 Wien 

Wien, am 1 5 9 1983 . . 

Zum Entwurf eines Umweltfondsgesetzes nimmt der österreichi

sche Landarbeiterkammertag Stellung wie folgt: 

Allgemeines 

Die Schaffung eines Fonds zur Förderung von Maßnahmen zum 

Schutz der Umwelt ist grundsätzlich zu begrüßen. Die Notwendigkeit 

der Förderung umweltverbessernder Maßnahmen steht wohl außer Zweifel. 

Eine Förderung privater Maßnahmen zur Vermeidung von Umwelt

belastungen trägt sicher - neben anderen Maßnahmen wie Steuerbegün

stigungen, Prämien und Abschreibungsvorteilen - zum Schutz der Um

welt bzw. zur Wiederherstellung verlorgengegangener Lebensqualität 

in vielen Teilen des Bundesgebietes bei. 

Allerdings darf auch nicht übersehen werden, daß über diese 

Vorteile hinaus durch Gebote bzw. Verbote - wie z.B. durch die Fest

setzung von Emissionsgrenzwerten - ein weiterer Anreiz zur Inan

spruchnahme solcher Förderungen geschaffen werden muß. 

Zu § 3 

Aus verfassungsrechtlichen Überlegungen wäre klarzustellen, 

daß unter dem Begriff "Sonderabfälle" nur Sonderabfälle im Sinne 

des Bundesgesetzes vom 2.3.1983 über die Erfassung und Beseitigung 

bestimmter Sonderabfälle (Sonderabfallgesetz, BGB1.Nr. 186), ge

meint sein können. Eine der vordringlichsten Aufgaben des Umwelt

fonds sollte es sein, die Anlagen (zur schadlosen Beseitigung von 

Sonderabfällen) zu schaffen, die erst eine reibungslose und sinn

volle Vollziehung des Sonderabfallgesetzes zu gewährleisten ver

mögen. 
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Zu § 14 
Wenn man bedenkt, in welch hohem Maße durch die Entscheidungen 

der Kommission auch regionale Interessen der Länder und der Ge

meinden berührt werden, so muß gegen die vorgesehene Zusammensetzung 

der Kommission der Einwand erhoben werden, daß keine Vertreter der 

Bundesländer bzw. der Gemeinden vorgesehen sind; desgleichen kein 

Vertreter der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs sowie des Österreichischen Landarbeiterkammertages. 

Der Präsident: 

Bundesrat IngoAnton Nigl e.h. 

Der Leite�de Sekretär: 

I! 

! : 

(Dr. Ger�ld Mez;fczky) 
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